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I.

20020

Abgabe amtlicher Veröffentlichungen 
an Bibliotheken

Gem. RdErl. d. Innenministeriums – 56 – 11.02.01 –
u. d. Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, 

 Forschung und Technologie
 – 214-2.06.10.02 – 

v. 14. 10. 2008

Der Gem. RdErl. d. Innenministeriums u. d. Ministeri-
ums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Tech-
nologie v. 12.6.2008  (MBl. NRW. S. 324) wird wie folgt 
geändert:

1
Nummer 1.5 wird gestrichen.

2
Die bisherigen Nummern 1.6 bis 1.8 werden zu Num-
mern 1.5 bis 1.7.

3
Als neue Nummer 1.8 wird eingefügt: 

An die Deutsche Nationalbibliothek (Deutsche Bücherei) 
in Leipzig sind gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Deutsche Nationalbibliothek v. 22. Juni 2006 (BGBl. I 
S. 1338) je 2 Exemplare abzugeben.

Die Änderungen treten am Tag nach der Veröffent-
lichung in Kraft.

– MBl. NRW. 2008 S. 542

203206

Rahmenvertrag
über die Versicherungen

der Halter privater Kraftfahrzeuge und
der Fahrer von Dienstkraftfahrzeugen

RdErl. d. Finanzministeriums v. 9. 10. 2008 –
B 2713 -1.1.4 – IV A 3

Mein RdErl. v. 3. 11. 2003 (MBl. NRW. 2004 S. 1460/
SMBl. NRW. 203206) wird wie folgt geändert:

1. 
Nummer 1 erhält folgende Fassung:

1
Vorbemerkung

Der Rahmenvertrag über die Versicherungen der Halter 
privater Kraftfahrzeuge und der Fahrer von Dienstkraft-
fahrzeugen vom 10.10.2000 ist von der Provinzial Rhein-
land zum 31.12.2008 gekündigt worden. Neu abgeschlos-
sen wurde ein Rahmenvertrag in welchem die Beiträge 
unter Berücksichtigung des schlechten Schadenverlaufs 
um zwischen 3% und 5% angehoben wurden. Der Ver-
trag hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Auf Grund der Bei-
tragserhöhungen besteht ein Sonderkündigungsrechts 
nach §§ 11 bzw. 12 des Versicherungsvertrages.

Die Westfälische Provinzial hat in ihrem weiter gelten-
den Rahmenvertrag die Beiträge nicht verändert. Der 
Vertrag läuft damit unverändert für ein weiteres Jahr. 
Zur Klarstellung weise ich noch darauf hin, dass in Ab-
weichung zu § 3 Abs. 1 der Rahmenverträge auch für die 
Halter von privaten Krafträdern Versicherungsschutz in 
der Dienstreise-Fahrzeug-Vollversicherung bei der Be-
nutzung zu Dienstfahrten besteht. Die Beiträge richten 
sich nach § 6 Abs. 1 der Rahmenverträge.

Im Einzelnen weise ich darüber hinaus auf Folgendes 
hin:

2.
In Nummer 6.2 wird der Text 1. 1. 2007 bis 31. 12. 2008 
durch den Text 1. 1. 2009 bis 31. 12. 2010 ersetzt.

3.
Die Anlage 1 wird durch die beigefügte Anlage 1* er-
setzt.

* Die Anlage 1 wird nur in der elektronischen Ausgabe des MBl. NRW. 
und in der SMBl. NRW. wiedergegeben.

– MBl. NRW. 2008 S. 542

2051

Begleitung von Transporten durch die Polizei
RdErl. d. Innenministeriums – 44 -57.04.17 – 6 –

v. 7. 7. 2008

Mein RdErl. v. 14. 6. 2007 (SMBl. NRW. 2051) wird wie 
folgt geändert:

1
Das Aktenzeichen „44 – 57.04.17 – 6“ wird in „43 – 
57.04.17 – 8“ geändert.

2
In Nummer 1.3.1 wird nach dem 2. Satz ein Absatz ein-
gefügt

3
In Nummer 1.3.1 wird nach dem Absatz folgendes einge-
fügt:

„Eine Überprüfung des Transportfahrzeuges entfällt, 
wenn es sich lediglich um eine Leerfahrt handelt.“

4
In Nummer 1.4.1 wird nach dem 2. Satz ein Absatz ein-
gefügt.

5
In Nummer 1.4.1 wird nach dem Absatz Satz 3 wie folgt 
geändert:

„Auf Autobahnen und auf autobahnähnlichen Straßen 
mit Anschluss an das Bundesautobahnnetz, für die das 
Innenministerium durch Rechtsverordnung die Überwa-
chungszuständigkeit einer Autobahnpolizei übertragen 
hat, führt die Begleitung ausschließlich die Autobahnpo-
lizei durch.“

6
In Nummer 3 wird nach dem 3. Satz ein Absatz einge-
fügt

7
Nach dem Absatz werden folgende Sätze eingefügt:

„Für die Abnahme eines Transports sind nur die Beam-
ten einzusetzen und zu berechnen, die auf Grund ihrer 
Ausbildung in der Lage sind, eine entsprechende Prü-
fung vorzunehmen. Es ist darüber hinaus darauf zu ach-
ten, dass nur die erforderliche Anzahl von Beamten ein-
gesetzt wird.“

8
Danach wird ein Absatz eingefügt.

9
Nach dem Absatz wird folgender Satz eingefügt:

„Eine Mindestgebühr in Höhe von 30,– € je Beamter ist 
zu berechnen, wenn der Transport bis einschließlich 29 
Minuten polizeilich begleitet werden muss.“

– MBl. NRW. 2008 S. 542
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21220

Änderung
der Satzung der

Westfälisch-Lippischen Ärzteversorgung
vom 20. August 2008

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-
Lippe hat in ihrer Sitzung am 20. August  2008 aufgrund 
des § 23 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV.
NRW.  S. 403) – SGV. NRW. 2122  zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 11. 2007 (GV.NRW. S 572) 
– folgende Änderungen der Satzung der Westfälisch-
Lippischen Ärzteversorgung beschlossen, die durch Er-
lass des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 6. 10. 2008 – Vers. 35-00-1-10/08 U 24 III 
B 4 – genehmigt worden ist.

I.

Die Satzung der Westfälisch-Lippischen Ärzteversor-
gung vom 29. 9. 2001 (SMBl. NRW. 21220) wird wie folgt 
geändert:

1.
§ 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1
Sitz, Aufgaben und Rechtsnatur

(1) 1Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe ist eine Ein-
richtung der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. 2Sie hat ihren Sitz in 
Münster (Westfalen).

(2) 1Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe wird gericht-
lich und außergerichtlich durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten der Ärztekammer Westfalen-Lippe vertre-
ten (§ 26 des Heilberufsgesetzes). 2Die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses vertritt die 
Präsidentin oder den Präsidenten im Falle ihrer oder 
 seiner Verhinderung.

(3) 1Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe hat die Auf-
gabe, für die Angehörigen der Ärztekammer Westfalen-
Lippe und ihre Familienmitglieder gemäß den Bestim-
mungen des § 6 a des Heilberufsgesetzes Versorgung 
nach Maßgabe dieser Satzung zu gewähren. 2Die Ärzte-
versorgung Westfalen-Lippe kann im Rechtsverkehr 
unter ihrem Namen – Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, 
Einrichtung der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Körper-
schaft des öffentlichen Rechts – klagen und verklagt 
werden. 3Sie verwaltet zweckgebunden (§ 30) ein eigenes 
Vermögen, das nicht für Verbindlichkeiten der Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe haftet. 4Erklärungen, die die 
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe vermögensrechtlich 
verpfl ichten, bedürfen der Schriftform. 5Sie sind nur 
rechtsverbindlich, wenn sie von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten der Ärztekammer Westfalen-Lippe 
und einem Mitglied des Verwaltungsausschusses oder 
der hauptamtlichen Hauptgeschäftsführerin oder dem 
haupt amtlichen Hauptgeschäftsführer unterzeichnet 
sind.

(4) 1Die Satzung der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, 
Geschäftsordnungen oder sonstige Satzungen sind im 
„Westfälischen Ärzteblatt“ zu veröffentlichen. 2Soweit 
Satzungen oder Satzungsänderungen einer Genehmi-
gung bedürfen, werden sie nach ihrer Genehmigung im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen be-
kannt gegeben. 3Im Übrigen erfolgen Bekanntmachungen 
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe durch Veröffent-
lichung im „Westfälischen Ärzteblatt“ und, soweit Mit-
glieder oder Leistungsempfänger nicht Bezieher des 
„Westfälischen Ärzteblattes“ sind, durch Einzelnach-
richt.

(5) 1Soweit die Voraussetzungen des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vorlie-
gen, kann eine öffentliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen. 2Das zuzustellende Schrift-
stück ist dazu in der Geschäftsstelle der Ärzteversorgung 
Westfalen-Lippe unter der Überschrift „Öffentliche Be-
kanntmachungen“ auszuhängen. 3Das Schriftstück ist an 
dem Tag als zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage 
des Aushängens zwei Wochen verstrichen sind.

(6) 1Die Kammermitglieder sind verpfl ichtet, der Ärzte-
versorgung Westfalen-Lippe die nach dieser Satzung 
notwendigen Auskünfte zu erteilen. 2Erklärungen nach 
der Satzung sind schriftlich und, soweit ausdrücklich 
nicht etwas anderes geregelt ist, gegenüber der Ärztever-
sorgung Westfalen-Lippe abzugeben.“

2.
Als § 2 a wird in die Satzung eingefügt:

„§ 2 a
Geschäftsführung

(1) Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der Ärzte-
versorgung Westfalen-Lippe wird eine hauptamtliche 
Geschäftsführung bestellt.

(2) Die Bestellung einer hauptamtlichen Hauptge-
schäftsführerin oder eines hauptamtlichen Hauptge-
schäftsführers sowie mindestens einer hauptamtlichen 
Geschäftsführerin oder mindestens eines hauptamtlichen 
Geschäftsführers erfolgt durch den Vorstand der Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe auf Vorschlag des Verwal-
tungsausschusses.

(3) Das Aufgabengebiet der hauptamtlichen Haupt-
geschäftsführerin oder des hauptamtlichen Haupt-
geschäftsführers sowie der hauptamtlichen Geschäfts-
führerin(nen) oder der(des) hauptamtlichen Geschäfts-
führer(s) richtet sich nach der Stellenbeschreibung zur 
Konkretisierung der dienstvertraglichen Pfl ichten. Ein-
zelheiten zu Stellung, Aufgabenbereiche und Befugnisse 
regelt der Arbeitsvertrag.

(4) Die hauptamtliche Hauptgeschäftsführerin oder der 
hauptamtliche Hauptgeschäftsführer sowie die haupt-
amtliche(n) Geschäftsführerin(nen) oder der(die) haupt-
amtliche(n) Geschäftsführer haften nur für den Schaden, 
der der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe aus einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung der ihnen 
nach Gesetz, Satzung der Ärzteversorgung Westfalen-
Lippe oder Vertrag obliegenden Pfl ichten entsteht.“

3.
§ 6 erhält folgende Fassung:

„§ 6
Mitgliedschaft

(1) 1Pfl ichtmitglieder der Ärzteversorgung Westfalen-
Lippe sind – vorbehaltlich der in § 41 getroffenen Über-
gangsregelungen – alle Angehörigen der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe, die

1.  im Landesteil Westfalen-Lippe des Landes Nord-
rhein-Westfalen eine ärztliche Tätigkeit ausüben 
oder

2.  falls sie dort keine ärztliche Tätigkeit ausüben, aber 
zum Wehr- oder Zivildienst eingezogen werden, am 
Tage vor ihrer Einberufung dort ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

(2) 1Ausgenommen von der Mitgliedschaft sind diejeni-
gen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Mitgliedschaft:

a.  die für sie nach § 9 Abs. 1 maßgebliche Regelalters-
grenze bereits vollendet haben.

b.  Beamte auf Lebenszeit und Sanitätsoffiziere als Be-
rufssoldaten sind. Endet das Beamtenverhältnis oder 
das Dienstverhältnis als Soldat und wird eine ärztli-
che Tätigkeit ausgeübt, besteht Pfl ichtmitgliedschaft 
gemäß Abs. 1 Nr. 1.

(3) 1Aus der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe scheiden 
aus, Mitglieder die

1.  der Ärztekammer Westfalen-Lippe nicht mehr ange-
hören, mit dem Zeitpunkt des Verlustes ihrer Zuge-
hörigkeit zur Ärztekammer Westfalen-Lippe.

2.  zu Beamten auf Lebenszeit oder Berufssoldaten er-
nannt werden, mit dem Zeitpunkt der Ernennung. 
Endet das Beamtenverhältnis als Soldat und wird 
eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt, besteht Pfl ichtmit-
gliedschaft gemäß Abs. 1 Nr. 1.
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3.  ihren ärztlichen Beruf nicht mehr ausüben. Eine zu-
sammenhängende Unterbrechung der ärztlichen Be-
rufsausübung von weniger als sechs Monaten führt 
nicht zum Ausscheiden aus der Ärzteversorgung 
Westfalen-Lippe. Soweit der ärztliche Beruf deshalb 
nicht ausgeübt wird, weil

 a.  ein gesetzliches Beschäftigungsverbot nach § 3 
Abs. 2 oder § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
oder entsprechenden beamtenrechtlichen Rege-
lungen besteht oder nach § 3 Abs. 2 oder § 6 
Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes bestehen würde, 
wenn das betroffene Mitglied nicht selbständig, 
sondern unselbständig tätig sein würde,

 b.  sich das Mitglied in der Zeit ab dem Tage der 
 Geburt bis zur Vollendung des 15. Lebensmonats 
– bei Geburten nach dem 1. 1. 1992 bis zur Voll-
endung des 36. Lebensmonats – seines Kindes 
ausschließlich dessen Betreuung und Erziehung 
zugewandt hat,

 c.  das Mitglied arbeitslos im Sinne des Sozialgesetz-
buches III gemeldet ist,

 d.  das Mitglied wegen der Gewährung einer Berufs-
unfähigkeitsrente seine ärztliche Tätigkeit einge-
stellt hat,

  führt dies auch dann nicht zum Ausscheiden aus der 
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, wenn die Zeit von 
sechs Monaten überschritten wird. Als Kinder im 
Sinne von Buchstabe b. gelten die in § 15 Abs. 2 auf-
geführten Kinder.

(4) 1Auf Antrag werden Angehörige der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe von der Pfl ichtmitgliedschaft befreit, 
die

1.  aufgrund eines Anstellungs- oder eines Dienstvertra-
ges Anspruch auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen-
versorgung haben und mit Rücksicht darauf gemäß 
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI von der Versicherungspfl icht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind. 
Endet der Anstellungs- oder Dienstvertrag und wird 
eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt, besteht Pfl ichtmit-
gliedschaft gemäß Abs. 1 Nr. 1.

2.  Beamte auf Zeit, auf Widerruf oder auf Probe oder 
Sanitätsoffiziere als Soldaten auf Zeit sind. Endet das 
Beamtenverhältnis oder das Dienstverhältnis als 
 Soldat und wird eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt, 
besteht Pfl ichtmitgliedschaft gemäß Abs. 1 Nr. 1.

2Der Antrag auf Befreiung von der Mitgliedschaft ist in-
nerhalb von sechs Monaten nach Zugehörigkeit zur Ärz-
tekammer Westfalen-Lippe zu stellen, wenn zu diesem 
Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine Befreiung be-
reits vorgelegen haben, sonst innerhalb von sechs Mona-
ten nach Eintritt der Voraussetzungen. 3Die Befreiung 
erfolgt entweder rückwirkend für die Zeit der Zugehö-
rigkeit zur Ärztekammer oder von dem Zeitpunkt an, in 
dem die Voraussetzungen für die Befreiung eingetreten 
sind. 

(5) 1Die Pfl ichtmitgliedschaft endet mit dem Ablauf des 
Monats, in dem das Mitglied verstorben ist.“

4.
§ 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9
Altersrente

(1) 1Mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze haben Mit-
glieder auf Antrag einen Anspruch auf Zahlung einer 
 lebenslangen Altersrente (Regelaltersrente). 2Mitglieder, 
die vor dem 1. 1. 1949 geboren worden sind, erreichen die 
Regelaltersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. 
3Für Mitglieder, die nach dem 31. 12. 1948 geboren wor-
den sind, wird die Regelaltersgrenze wie folgt angeho-
ben:

für den
Geburts-
jahrgang

erfolgt eine 
Anhebung
um Monate

auf Vollendung eines Lebens-
alters von

(Regelaltersgrenze)

1949 2 65 Jahren und   2 Monaten

1950 4 65 Jahren und   4 Monaten

1951 6 65 Jahren und   6 Monaten

1952 8 65 Jahren und   8 Monaten

1953 10 65 Jahren und 10 Monaten

1954 12 66 Jahren

1955 14 66 Jahren und   2 Monaten

1956 16 66 Jahren und   4 Monaten

1957 18 66 Jahren und   6 Monaten

1958 20 66 Jahren und   8 Monaten

1959 22 66 Jahren und 10 Monaten

ab 1960 24 67 Jahren

4Mit dem Ablauf des Monats, in dem die Regelalters-
grenze nach Abs. 1 erreicht ist, entfällt der Anspruch auf 
Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente. Eine bis zum 
Erreichen der Regelaltersgrenze nach Abs. 1  gewährte 
Berufsunfähigkeitsrente wird dem Mitglied als Alters-
rente in Höhe der zuletzt gezahlten Berufsunfähigkeits-
rente weitergewährt.

(2) 1Mitglieder, die vor dem 01.01.1949 geboren worden 
sind, können die Altersrente bereits mit dem Erreichen 
des 60. Lebensjahres beantragen (vorgezogene Alters-
rente). 2Für Mitglieder, die nach dem 31.12.1948 geboren 
worden sind, wird die Altersgrenze, die erreicht sein 
muss, um die vorgezogene Altersrente beantragen zu 
können, wie folgt angehoben:

für den
Geburts-
jahrgang

erfolgt eine 
Anhebung
um Monate

auf Vollendung eines Lebensalters 
von

(Altersgrenze)

1949 2 60 Jahren und   2 Monaten

1950 4 60 Jahren und   4 Monaten

1951 6 60 Jahren und   6 Monaten

1952 8 60 Jahren und   8 Monaten

1953 10 60 Jahren und  10 Monaten

1954 12 61 Jahren

1955 14 61 Jahren und   2 Monaten

1956 16 61 Jahren und   4 Monaten

1957 18 61 Jahren und   6 Monaten

1958 20 61 Jahren und   8 Monaten

1959 22  61 Jahren und  10 Monaten

ab 1960 24 62 Jahren

3Wird die Mitgliedschaft zur Ärzteversorgung Westfalen-
Lippe nach dem 31. 12. 2011 erworben, kann ungeachtet 
der Regelung des Satzes 2 die Altersrente erst mit Voll-
endung des 62. Lebensjahres beantragt werden. 4Für 
jeden Monat, der vom Beginn der Zahlung der vorgezo-
genen Altersrente bis zum Beginn der Zahlung der Re-
gelaltersrente fehlt, wird die Altersrente, die bis zum Be-
ginn der Zahlung erworben ist, um 0,4 v. H. gekürzt. 
5Neben der vorgezogenen Altersrente wird eine Berufs-
unfähigkeitsrente nicht gewährt.

(3) 1Mitglieder, die vor dem 1. 1. 1949 geboren worden 
sind, können den Beginn der Zahlung der Regelalters-
rente hinausschieben, längstens bis zum Ablauf des 
 Monats, in dem sie das 68. Lebensjahr vollendet haben 
(hinausgeschobene Altersrente). 2Für Mitglieder, die 
nach dem 31. 12. 1948 geboren worden sind, wird das 
 Lebensalter, bis zu dem der Beginn der Zahlung der 
 Regelaltersrente hinausgeschoben werden kann, wie 
folgt angehoben:
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für den
Geburts-
jahrgang

erfolgt eine
Anhebung
um Monate

auf Vollendung eines Lebens-
alters von

(Altersgrenze)

1949 2 68 Jahren und   2 Monaten

1950 4 68 Jahren und   4 Monaten

1951 6 68 Jahren und   6 Monaten

1952 8 68 Jahren und   8 Monaten

1953 10 68 Jahren und   10 Monaten

1954 12 68 Jahren und   12 Monaten

1955 14 68 Jahren und   14 Monaten

1956 16 68 Jahren und   16 Monaten

1957 18 68 Jahren und   18 Monaten

1958 20 68 Jahren und   20 Monaten

1959 22 68 Jahren und   22 Monaten

ab 1960 24 70 Jahren 

3Während der Zeit des Hinausschiebens ist das Mitglied 
nicht berechtigt, Versorgungsabgaben zu entrichten. 
4Für jeden Monat der späteren Inanspruchnahme der 
 Regelaltersrente erhält das Mitglied einen Zuschlag in 
Höhe von 0,55 v. H. auf die mit dem Erreichen der Regel-
altersgrenze erworbene Regelaltersrente.

(4) 1Die Altersrente wird in monatlichen Beträgen, die 
den zwölften Teil der Jahresrente darstellen, gezahlt. 
2Die Altersrente wird geleistet vom Beginn des Kalen-
dermonats an,

1.  der dem Monat folgt, in dem das Mitglied die Regel-
altersgrenze erreicht hat.

2.  den das Mitglied mit seinem Antrag auf Gewährung 
einer vorgezogenen oder hinausgeschobenen Alters-
rente bestimmt hat.

3Auf eine Leistung vor Antragstellung besteht kein 
 Anspruch. 4Die Zahlung der Altersrente endet mit dem 
Ablauf des Monats, in dem das Mitglied verstirbt.“

5.
In § 10 wird Absatz 9 ersatzlos gestrichen.

6.
§ 11 erhält folgende Fassung:

„§ 11
Berechnung der Alters- und Berufsunfähigkeitsrente

(1) 1Jedes Mitglied erwirbt durch Leistung von Versor-
gungsabgaben für jedes Geschäftsjahr eine Steigerungs-
zahl, die mit vier Stellen nach dem Komma kaufmän-
nisch gerundet gerechnet wird. 2Ausgenommen davon 
sind Versorgungsabgaben, die die Ärzteversorgung West-
falen-Lippe unter den Voraussetzungen des § 27 Abs. 4 
entgegengenommen hat, sowie die für das Mitglied im 
Zuge einer Nachversicherung gemäß § 181 Absatz 4 SGB 
VI geleisteten Dynamisierungszuschläge. 3Diese jährliche 
Steigerungszahl ist der zweifache Wert, der sich ergibt 
aus der im Geschäftsjahr geleisteten Versorgungsabgabe 
geteilt durch die gemäß § 26 Abs. 1 errechnete durch-
schnittliche Versorgungsabgabe des gleichen Geschäfts-
jahres. 4Für das Kalenderjahr, in dem eine Rentenzah-
lung beginnt, und für das vorausgegangene Kalenderjahr 
wird für die Ermittlung der Steigerungszahlen die nach 
§ 26 Abs. 1 errechnete durchschnittliche Versorgungsab-
gabe des vorletzten Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

(2) 1Zur Ermittlung der durchschnittlich jährlich erwor-
benen Steigerungszahl wird die Summe der durch Leis-
tung von Versorgungsabgaben jährlich erworbenen 
 Steigerungszahlen durch die Anzahl der Jahre der Mit-
gliedschaft geteilt. 2Dabei bleiben bei Mitgliedszeiten

1.  vor dem 1.1.2003 die Zeiten des Bezuges einer Berufs-
unfähigkeitsrente und

2.   ab dem 1.1.2003 die Zeiten vom Beginn des Monats, 
der auf den Eintritt des Versorgungsfalles der Berufs-

unfähigkeit (§ 10 Abs. 1) folgt, bis zum Ende der Zah-
lung der Berufsunfähigkeitsrente unberücksichtigt.

3Sofern dies einen höheren Wert ergibt, werden bei der 
Berechnung der durchschnittlich jährlich erworbenen 
Steigerungszahl nicht berücksichtigt:

1.  Die ersten drei Geschäftsjahre seit Beginn der Mit-
gliedschaft sowie die während dieser Zeit erworbenen 
Steigerungszahlen. Dies gilt auch für Fälle einer 
Überleitung oder Nachversicherung gemäß § 18. Ver-
sorgungsabgaben der ersten drei Geschäftsjahre, die 
erst nach Ablauf des dritten Geschäftsjahres geleistet 
worden sind, werden bei der Berechnung der durch-
schnittlich jährlich erworbenen Steigerungszahl, die 
ohne Berücksichtigung der ersten drei Geschäftsjahre 
erfolgt, nicht berücksichtigt.

2.  Auf Antrag die Zeit, in der:

 a.  ein gesetzliches Beschäftigungsverbot nach § 3 
Abs. 2 oder § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
oder entsprechenden beamtenrechtlichen Rege-
lungen bestand oder nach § 3 Abs. 2 oder § 6 
Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes bestanden hätte,  
wenn das betroffene Mitglied nicht selbständig, 
sondern unselbständig tätig gewesen wäre,

 b.   sich das Mitglied ab dem Tage der Geburt eines 
Kindes im Sinne des § 15 Abs. 2 bis zur Vollen-
dung des 15. Lebensmonats – bei Geburten nach 
dem 1. 1. 1992  bis zur Vollendung des 36. Lebens-
monats – ausschließlich dessen Betreuung und 
 Erziehung zugewandt hat.

4Von den nach den Nr. 2 Buchstabe a. oder b. nicht zu 
berücksichtigenden Zeiten bleibt diejenige Zeit ausge-
nommen, in der das Mitglied eine mehr als nur geringfü-
gige berufl iche Tätigkeit im Sinne von § 8 SGB IV ausge-
übt hat oder in der aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
vom Bundesversicherungsamt für das Mitglied Versor-
gungsabgaben geleistet worden sind. 5Sofern während 
der in den Nr. 2 Buchstabe a. oder b. genannten Zeiten 
freiwillige Versorgungsabgaben oder Beiträge aufgrund 
einer nicht erwerbsmäßigen Pfl egetätigkeit geleistet wor-
den sind und diese Zeiten unberücksichtigt bleiben, wer-
den die aus diesen Versorgungsabgaben nach Abs. 1 sich 
ergebenden Steigerungszahlen nicht bei der Berechnung 
der durchschnittlich jährlich erworbenen Steigerungs-
zahl, sondern bei der Ermittlung der Gesamtsumme der 
Steigerungszahlen berücksichtigt.

(3) Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Ver-
sorgungsfalles beitragszahlendes Mitglied der Ärztever-
sorgung Westfalen-Lippe und besitzt es gegenüber kei-
nen anderen auf Gesetz  beruhenden Versorgungsträgern   
im Geltungsbereich der Verordnung (EWG) 1408/71 
 Versorgungsansprüche, wird der Jahresbetrag der indi-
viduellen Rente aus der Gesamtsumme aller Steigerungs-
zahlen errechnet. 2Diese wird gebildet aus:

1.   Der Summe der Steigerungszahlen, die durch Leis-
tung von Versorgungsabgaben erworben sind (Abs. 1).

2.   Der Summe der für Zurechnungszeiten hinzuzurech-
nenden durchschnittlich jährlich erworbenen Steige-
rungszahlen. 

 Zurechnungszeiten sind:
 a.  Für die Ermittlung der Altersrente für Zeiten vor 

dem 1.1.2003 der Zeitraum des Bezuges einer Be-
rufsunfähigkeitsrente und für Zeiten ab dem 
1. 1. 2003 der Zeitraum vom Beginn des Monats, 
der auf den Eintritt des Versorgungsfalles der Be-
rufsunfähigkeit (§ 10 Abs. 1) folgt, bis zum Ende 
der Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente. Für 
diese Zurechnungszeiten erhält das Mitglied 50 
von Hundert der durchschnittlich jährlich erwor-
benen Steigerungszahl hinzugerechnet.

 b.  Für die Ermittlung der Berufsunfähigkeitsrente 
der Zeitraum vom Beginn des Monats, der auf den 
Eintritt des Versorgungsfalles der Berufsunfähig-
keit (§ 10 Abs. 1) folgt, bis zur Vollendung des 
60. Lebensjahres. Für diese Zurechnungszeiten 
 erhält das Mitglied die durchschnittlich jährlich 
erworbene Steigerungszahl hinzugerechnet.
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3.  Dem Vielfachen der durchschnittlich jährlich erwor-
benen Steigerungszahl entsprechend den nachfolgend 
in Buchstaben a. und b. enthaltenen Regelungen.

 a.  Mitglieder, die sowohl im Jahr 2003 als auch in 
der vor dem 1. Januar 2003 liegenden Zeit bereits 
Mitglied des Versorgungswerkes waren, erhalten 
ein durch ihr Alter im Jahr 2003 bestimmtes Viel-
faches. Das Alter im Jahr 2003 wird bestimmt 
durch den Unterschied zwischen dem Jahr 2003 
und dem Geburtsjahr des Mitglieds. Das Vielfache 
ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle.

Alter des 
Mitgliedes
im Jahr

Vielfaches der durchschnittlich jährlich 
 erworbenen Steigerungszahl bei Eintritt des 
 Versorgungsfalles im Jahr

2003 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
und 

danach

22 bis 31 7 6 5 4 3 2 1

32 bis 36 7 6 5 4 3 2 2

37 bis 39 7 6 5 4 3 3 3

40 bis 42 7 6 5 4 4 4 4

43 bis 45 7 6 5 5 5 5 5

46 bis 48 7 6 6 6 6 6 6

49 bis 51 7 7 7 7 7 7 7

52 und älter 8 8 8 8 8 8 8.

 b.  Mitglieder, die nach dem 31. Dezember 2002 die 
Mitgliedschaft zur Ärzteversorgung Westfalen-
Lippe erworben haben, erhalten bei Eintritt eines 
Versorgungsfalles das Vielfache entsprechend der 
nachfolgenden Tabelle:

Eintritt des
Versorgungsfalls
im Jahr

Vielfaches der
durchschnittlich jährlich
erworbenen Steigerungszahl

2003 7

2004 6

2005 5

2006 4

2007 3

2008 2

2009 1

2010 und danach 0

3Die Gesamtsumme der Steigerungszahlen ergibt den 
Jahresbetrag der Rente als Vomhundertsatz der allge-
meinen Rentenbemessungsgrundlage nach Abs. 5.

(4) Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Ver-
sorgungsfalles sowohl bei der Ärzteversorgung West-
falen-Lippe als auch bei einem oder mehreren anderen 
auf Gesetz beruhenden Versorgungsträgern im Geltungs-
bereich der Verordnung (EWG) 1408/71 beitragszahlen-
des Mitglied, und besitzt es sowohl gegenüber der Ärzte-
versorgung Westfalen-Lippe als auch gegenüber einem 
oder mehreren anderen auf Gesetz beruhenden Versor-
gungsträgern im Geltungsbereich der Verordnung (EWG) 
1408/71 Versorgungsansprüche, gilt Absatz 3 entspre-
chend.

(5) Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Ver-
sorgungsfalles bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, 
nicht aber bei einem oder mehreren anderen auf Gesetz 
beruhenden Versorgungsträgern im Geltungsbereich der 
Verordnung (EWG) 1408/71 beitragszahlendes Mitglied, 
und besitzt es wegen vor Eintritt des Versorgungsfalles 
geleisteter Versorgungsabgaben gegenüber einem oder 
mehreren anderen Versorgungsträgern im Geltungsbe-
reich der Verordnung (EWG) 1408/71 Versorgungsan-
sprüche, gilt Absatz 3 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass sowohl die nach Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 zu ermittelnde 
Zurechnungszeit als auch das nach Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 zu 
gewährende Vielfache der durchschnittlich jährlich er-
worbenen Steigerungszahl nur anteilig entsprechend der 

Mitgliedszeit bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe 
zur gesamten Mitgliedszeit bei allen auf Gesetz beruhen-
den Versorgungsträgern entsprechend Artikel 46 der 
Verordnung (EWG) 1408/71 gewährt wird, wenn auch 
der oder die anderen auf Gesetz beruhenden Versor-
gungsträger im Geltungsbereich der Verordnung (EWG) 
1408/71 ihre Versorgungsleistungen dieser Regelung ent-
sprechend berechnen.

(6) Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Ver-
sorgungsfalles bei einem oder mehreren anderen auf 
 Gesetz beruhenden Versorgungsträgern im Geltungs-
bereich der Verordnung (EWG) 1408/71 nicht aber bei 
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe beitragszahlendes 
Mitglied, und besitzt es wegen vor Eintritt des Versor-
gungsfalles geleisteter Versorgungsabgaben gegenüber 
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe Versorgungsan-
sprüche, gilt Absatz 5 entsprechend.

(7) Ist das Mitglied im Zeitpunkt des Eintritts des Ver-
sorgungsfalles weder bei der Ärzteversorgung Westfalen-
Lippe noch bei einem oder mehreren anderen auf Gesetz 
beruhenden Versorgungsträgern im Geltungsbereich der 
Verordnung (EWG) 1408/71 beitragszahlendes Mitglied, 
und besitzt es wegen vor Eintritt des Versorgungsfalles 
geleisteter Versorgungsabgaben sowohl gegenüber der 
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe als auch gegenüber 
einem oder mehreren anderen Versorgungsträgern im 
Geltungsbereich der Verordnung (EWG) 1408/71 Versor-
gungsansprüche, wird der Jahresbetrag der individuellen 
Rente nur aus der Summe der Steigerungszahlen, die 
durch Leistung von Versorgungsabgaben erworben sind, 
(Abs. 1) errechnet.

(8) 1Soweit in den Regelungen der Absätze 3 bis 7

1.    darauf abgestellt wird, dass das Mitglied beitragszah-
lendes Mitglied ist, gelten diese Regelungen auch für 
den Fall, dass die Gewährung von Zurechnungszeiten 
nur von einer Mitgliedschaft, nicht aber davon ab-
hängt, ob das Mitglied auch Versorgungsabgaben 
leistet.

2.   auf die Verordnung (EWG) 1408/71 abgestellt wird, 
tritt mit Inkrafttreten der entsprechenden Nachfolge-
regelung diese an die Stelle der Verordnung (EWG) 
1408/71.

(9) 1Die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage für die 
Rente  ist das Produkt aus dem Bemessungsmultiplikator 
und der gemäß § 26 Abs. 1 errechneten durchschnittli-
chen Versorgungsabgabe des  vorletzten Geschäftsjahres. 
2Sie wird auf volle Geldbeträge kaufmännisch gerundet 
ermittelt. 3Der Bemessungsmultiplikator für das kom-
mende Geschäftsjahr wird auf Grund des Jahresab-
schlusses des vorausgegangenen Geschäftsjahres mit vier 
Stellen nach dem Komma kaufmännisch  gerundet er-
rechnet und von der Kammerversammlung auf Vorschlag 
des Verwaltungs- und Aufsichtsausschusses im laufen-
den Geschäftsjahr festgesetzt. 4Die Festsetzung des Be-
messungsmultiplikators bedarf der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde.“

7.
In § 12 wird Absatz 9 ersatzlos gestrichen.

8.
§ 14 erhält folgende Fassung:

„§ 14
Witwen- und Witwerrente

(2) 1Nach dem Tode des nach § 13 Abs. 2 Berechtigten 
erhält die Witwe eine Witwenrente und der Witwer eine 
Witwerrente. 2Wurde die Ehe nach

1.  Vollendung des 62. Lebensjahres oder

2.  Eintritt der Berufsunfähigkeit

  des Berechtigten geschlossen und bestand die Ehe 
nicht mindestens 1 Jahr, so besteht kein Anspruch auf 
Rente, es sei denn, dass der Tod des Berechtigten 
durch ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Kör-
per einwirkendes Ereignis (Unfall) eingetreten ist. 

(2) 1Einem früheren Ehegatten des Berechtigten, dessen 
Ehe mit dem Berechtigten vor dem 1. Juli 1977 geschie-
den, für nichtig erklärt oder aufgehoben wurde, wird 
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nach dem Tode des Berechtigten Rente gewährt, wenn 
ihm der Berechtigte zur Zeit seines Todes Unterhalt nach 
den Vorschriften des Ehegesetzes oder aus sonstigen 
Gründen zu leisten hatte.

(3) 1Sind aus mehreren Ehen unterhaltsberechtigte Ehe-
gatten vorhanden, so wird die Hinterbliebenenrente 
unter ihnen zu gleichen Teilen aufgeteilt. 2Entfällt der 
Anspruch auf Hinterbliebenenrente für einen Berechtig-
ten, so werden die Ansprüche weiterer Berechtigter auf 
Zahlung der Hinterbliebenenrente hierdurch der Höhe 
nach nicht berührt.

(4) 1Die Zahlung der Witwen-, Witwerrente endet mit 
dem Ablauf des Monats:

1. des Todes der Witwe, des Witwers.

2. der Wiederheirat der Witwe, des Witwers.

(5) 1Heiraten die Witwe, der Witwer wieder, erhalten sie 
auf Antrag eine Kapitalabfi ndung. Diese beträgt bei 
Wiederverheiratung

1.  vor Vollendung des 35. Lebensjahres das Sechzigfa-
che,

2.   bis zum vollendeten 45. Lebensjahr das Achtundvier-
zigfache,

3.   nach Vollendung des 45. Lebensjahres das Sechsund-
dreißigfache

der im Monat der Wiederverheiratung bezogenen Mo-
natsrente.
2Nach dem Monat der Wiederverheiratung bezogene 
Renten werden mit der Kapitalabfi ndung verrechnet.“

9.
§ 16 erhält folgende Fassung:

„§ 16

Berechnung und Zahlung
der Hinterbliebenenrenten

(1) 1Die Witwen- und Witwerrente gemäß § 14 Abs. 1 und 
2 beträgt 60 v. H., die Waisenrente für jede Vollwaise 
30 v. H. und die Halbwaisenrente für jede Halbwaise 
10 v. H. der nachstehend unter Nr. 1 bis Nr. 3 zu errech-
nenden Rente.

1.  Bezog das Mitglied im Zeitpunkt seines Todes eine 
Alters- oder Berufsunfähigkeitsrente, so erfolgt die 
Berechnung nach dieser Rente.

2.  Bezog das Mitglied im Zeitpunkt seines Todes  weder 
eine Alters- noch eine Berufsunfähigkeitsrente, so er-
folgt die Berechnung nach der Rente, die das Mitglied 
bezogen hätte, wenn im Zeitpunkt des Todes der Ver-
sorgungsfall der Berufsunfähigkeit eingetreten wäre.

3.  Ist die Mitgliedschaft gemäß § 6 oder § 41 entfallen 
und freiwillige Mitgliedschaft nicht aufrechterhalten, 
gelten die Regelungen der Nr. 1 oder 2  entsprechend.

(2) 1Die Hinterbliebenenrenten dürfen zusammen nicht 
höher sein als die für die Berechnung der Hinterbliebe-
nenrente nach Abs. 1 zugrunde zu legende Rente ein-
schließlich der Kinderzuschüsse; sie werden sonst ent-
sprechend dem Verhältnis des Höchstbetrages zu der 
Summe der Hinterbliebenenrenten in ihrer Höhe ge-
kürzt. 2Bei Ausscheiden eines Hinterbliebenen erhöhen 
sich die Hinterbliebenenrenten der übrigen Hinterblie-
benen nach demselben Verhältnis bis zum zulässigen 
Höchstbetrag.

(3) 1Die Hinterbliebenenrenten werden auch gewährt, 
wenn das Mitglied der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe 
für tot erklärt ist.

(4) 1Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf Rente, 
wenn sie den Tod des Mitgliedes der Ärzteversorgung 
Westfalen-Lippe vorsätzlich herbeigeführt haben.

(5) 1Die Hinterbliebenenrente wird in monatlichen Be-
trägen, die den zwölften Teil der Jahresrente darstellen, 
gezahlt und vom Beginn des Kalendermonats an, der 
dem Monat folgt, in dem das Mitglied verstorben ist, ge-
leistet.“

10.

§ 19 erhält folgende Fassung:

„§ 19
Sterbegeld

(1) 1Nach dem Tode eines nach § 13 Abs. 2 Berechtigten 
erhalten auf Antrag die Witwe oder der Witwer Sterbe-
geld.

(2) 1Das Sterbegeld beträgt das Zweifache der nachste-
hend unter Nr. 1 bis Nr. 3 zu errechnenden Monatsrente 
ohne Kinderzuschuss (§ 17) und ohne die aus freiwilliger 
Höherversorgung (§ 25) stammenden Rententeile:

1.  Bezog das Mitglied Alters- oder Berufsunfähigkeits-
rente, so erfolgt die Berechnung nach dieser Rente.

2.  Bezog das Mitglied keine Alters- oder Berufsunfähig-
keitsrente, so erfolgt die Berechnung nach der Berufs-
unfähigkeitsrente, die das Mitglied im Zeitpunkt sei-
nes Todes bezogen hätte.

3.   Ist die Mitgliedschaft gemäß § 6 entfallen und die 
freiwillige Mitgliedschaft nicht aufrechterhalten, 
wird die Rente nur auf Grund der tatsächlich erwor-
benen Steigerungszahlen gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 be-
rechnet.

(3) 1Ist eine Witwe oder ein Witwer nicht vorhanden, so 
erhält derjenige, der die Kosten der Bestattung getragen 
hat, auf Antrag Sterbegeld in Höhe von 50 v. H. des nach 
Abs. 2 errechneten Betrages.“

11.
§ 21 erhält folgende Fassung:

„§ 21
Versorgungsausgleich bei Ehescheidungen

(1) 1Werden Ehepartner geschieden, die beide Mitglieder 
der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe sind oder waren, 
fi ndet Realteilung gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur 
 Regelung von Härten im Versorgungsausgleich vom 21. 
Februar 1983 (BGBl. I S. 105) statt, in dem zu Lasten des 
Anrechts des ausgleichspfl ichtigen Ehegatten für den 
ausgleichsberechtigten Ehegatten ein Anrecht begründet 
wird. 2Realteilung fi ndet auch statt, wenn der ausgleichs-
berechtigte Ehegatte als Mitglied einer anderen Versi-
cherungs- oder Versorgungseinrichtung angehört oder 
angehört hat, mit der die Ärzteversorgung Westfalen-
Lippe einen Überleitungsvertrag gemäß § 31 Abs. 1 ge-
schlossen hat.

(2) 1Erfolgt der Versorgungsausgleich nach § 1 Abs. 3 
des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungs-
ausgleich (Quasi-Splitting), wird nach Rechtskraft der 
Entscheidung des Familiengerichtes das Anrecht des 
Mitgliedes entsprechend gekürzt.

(3) 1Aufgrund einer mit Zustimmung der Versorgungs-
einrichtung getroffenen und vom Familiengericht geneh-
migten Vereinbarung kann für ein ausgleichsberechtigtes 
Mitglied der Versorgungsausgleich durch Leistung von 
Versorgungsabgaben erfolgen.

(4) 1Das ausgleichspfl ichtige Mitglied kann seine auf-
grund des Versorgungsausgleichs gekürzte Rentenan-
wartschaft durch zusätzliche Zahlung wieder ergänzen.

(5) 1Sind für eine(n) Ausgleichsberechtigte(n) als Folge 
einer rechtskräftigen Entscheidung über den Versor-
gungsausgleich bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe 
Versorgungsanwartschaften begründet worden und kann 
nach geltendem Recht der Risikoschutz auf eine Alters-
versorgung beschränkt werden, hat der/die Ausgleichs-
berechtigte aus dem im Wege des Versorgungsausgleichs 
begründeten Anrecht nur einen Anspruch auf Gewäh-
rung einer Altersrente. 2Diese wird zum Ausgleich für 
das nicht abgesicherte Risiko der Invalidität und der 
Hinterbliebenenversorgung um einen Zuschlag erhöht. 
3Der zu gewährende Zuschlag wird nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen errechnet.

(6) 1Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, Richtli-
nien zur Durchführung des Versorgungsausgleichs zu er-
lassen.“
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15.

§ 26 erhält folgende Fassung:
„§ 26

Berechnung der durchschnittlichen 
Versorgungsabgabe

(1) 1Die als Bemessungsgrundlage dienende durch-
schnittliche Versorgungsabgabe wird berechnet aus den 
im Geschäftsjahr eingegangenen gesamten Versorgungs-
abgaben geteilt durch die Anzahl der Mitglieder, die 
Versorgungsabgaben geleistet haben.

(2) 1Bei der Ermittlung der im Geschäftsjahr insgesamt 
eingegangenen Versorgungsabgaben bleiben unberück-
sichtigt:

1.  Überleitungs- und Nachversicherungsbeiträge der 
Vorjahre – § 18.

2.  Abgaben zur freiwilligen Zusatzversorgung – § 29.

3.  Zahlungen zum Ausgleich der Kürzung infolge des 
Versorgungsausgleichs – § 21 Abs. 4.

4.  Versorgungsabgaben, die während eines Leistungsbe-
zuges gemäß § 27 Abs. 4 entrichtet werden.

(3) 1Bei der Bestimmung der Anzahl der Mitglieder, die 
Versorgungsabgaben geleistet haben, werden 

1.  Mitglieder, die im Laufe eines Geschäftsjahres die 
Mitgliedschaft erworben haben, oder deren Beitrags-
pfl icht im Laufe des Geschäftsjahres endet, in diesem 
Geschäftsjahr mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt.

2.  Teilbefreite gemäß § 36 Abs. 1 sowie Mitglieder, für 
die § 23 Abs. 3 gilt, nur mit dem Bruchteil gewertet, 
der ihrer Abgabepfl icht entspricht.

3.  freiwillige Mitglieder, die nach § 24 Versorgungsab-
gabe in einer Höhe geleistet haben, die unter der 
durchschnittlichen Versorgungsabgabe des vorletzten 
Geschäftsjahres liegt, mit dem Bruchteil in vollen 
Zehnteln gewertet, der ihrer Teilnahme im Verhältnis 
zur durchschnittlichen Versorgungsabgabe des vor-
letzten Geschäftsjahres entspricht und

4.   Ärztinnen und Ärzte im Praktikum mit dem Faktor 
0,4 berücksichtigt.

2Maßgebend dabei ist der Status am Jahresletzten des 
betreffenden Geschäftsjahres.

(4) 1Die durchschnittliche Versorgungsabgabe ist auf den 
nächsten durch 12 teilbaren Betrag aufzurunden.

(5) Für den Fall, dass die nach den Absätzen 1 bis 4 er-
rechnete durchschnittliche Versorgungsabgabe des Ge-
schäftsjahres hinter dem maßgeblichen Betrag des Vor-
geschäftsjahres zurückbleibt, ist für die Berechnung der 
jährlichen Steigerungszahl gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 und 
4 solange der maßgebliche Betrag des Vorgeschäftsjahres 
zugrunde zu legen, bis die nach den Absätzen 1 bis 4 er-
rechnete durchschnittliche Versorgungsabgabe des Ge-
schäftsjahres einen höheren Wert ergibt.“

16.

§ 29 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„§ 29
Freiwillige Zusatzversorgung

(1) 1Mitglieder, die die Höchstabgabe gemäß § 22 Abs. 2 
entrichten, sind darüber hinaus berechtigt, Abgaben zur 
freiwilligen Zusatzversorgung bis zur Höhe der Diffe-
renz zwischen dem 1,3-fachen der durchschnittlichen 
Versorgungsabgabe des vorletzten Geschäftsjahres und 
dem für die Befreiung von der Körperschaftssteuer zu-
lässigen Betrag zu entrichten. 2Mitglieder, die

1.  vor dem 31.12.2004 Abgaben zur freiwilligen Zusatz-
versorgung entrichtet haben, oder

2.  geltend machen können, von ihrem Arbeitgeber über 
die Pfl ichtversorgungsabgabe hinaus weitere Beiträge 
für eine zusätzliche Versorgung nur unter der Vor-
aussetzung zu erhalten, dass diese in die freiwillige 
Zusatzversorgung entrichtet werden,

sind von der Beschränkung des Satzes 1 ausgenommen.“

17.

§ 31 wird ersatzlos gestrichen.

18.

Ziffer 2.1 der Bedingungen der Freiwilligen Zusatzver-
sorgung erhält folgende Fassung:
„1Durch die im Geschäftsjahr geleistete Abgabe erwirbt 
das Mitglied eine Zusatzrente. 2Die Zusatzrente ist das 
Produkt aus der im Geschäftsjahr geleisteten Abgabe 
und dem in der für das Mitglied geltenden Rententabelle  
(Anlagen 1.1 bis 1.4) unter dem jeweiligen Einzahlungs-
alter ausgewiesenen jährlichen Rentenwert. 3Maßgebend 
ist das Lebensalter, welches das Mitglied am 31. Dezem-
ber des jeweiligen Geschäftsjahres vollendet hat. 3Bei 
mehrjähriger Teilnahme an der freiwilligen Zusatzver-
sorgung addieren sich die jährlich erworbenen Renten 
zur Gesamt-Zusatzrente.“

19.

Ziffer 2.3 der Bedingungen der Freiwilligen Zusatzver-
sorgung erhält folgende Fassung:

„1Bei vorzeitigem Bezug der Altersrente nach § 9 Abs. 2 
der Satzung wird die Zusatzrente um einen Abschlag ge-
mindert. 2Der Abschlag ergibt sich aus den als Anlagen 
2.1 bis 2.2 beigefügten Tabellen.“

20.

Die Anlagen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 und 2.2 erhalten fol-
gende Fassung: (ab Seite 550 ff.)

II.
Inkrafttreten

Die Satzungsänderungen  treten zum 1. Januar 2009 in 
Kraft; die Änderung des § 14 Abs. 1 mit der Maßgabe, 
dass sie ab dem 1. 1. 2009 für Versorgungsfälle (d. h. Tod 
des nach § 13 Abs. 2 Berechtigten) gilt, die nach dem 
31. 12. 2008 eingetreten sind.

Genehmigt,

Düsseldorf, den 6. Oktober 2008

Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen

– Vers. 35-001-U 24 III B 4 –

Im Auftrag

S t u c k e

Die vorstehende Satzungsänderung wird hiermit ausge-
fertigt und wird im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen bekannt gegeben.

Münster, den 13. Oktober 2008

Präsident 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe

(D.S.) Dr. med. Theodor  W i n d h o r s t
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2125

Richtlinien
über die Vergütung von Prüfungstätigkeiten

für Lebensmittelchemiker und 
 Lebens mittelkontrolleure

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

– VI-2 – 2.2125.70 –
v. 10. 10. 2008

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
3. 9. 2007 (MBl. NRW. S. 658, SMBl. NRW. 2125) wird im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem In-
nenministerium wie folgt geändert:

1
Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Richtlinien über die Vergütung von Prüfungstätigkeiten 
für Lebensmittelchemiker, Lebensmittelkontrolleure und 
amtliche Kontrollassistenten“.

2
Nach Nummer 2.5 werden folgende Nummern 3 bis 3.3 
eingefügt:

„3
Für Prüfungen nach der Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung zur amtlichen Kontrollassistentin und 
zum amtlichen Kontrollassistenten (APVOKontrAss 
NRW) vom 29. Januar 2008 (GV. NRW. S. 150):

3.1
Praktischer Teil (§ 17 Abs. 2 APVOKontrAss)
3 Aufsichtführende je 4,00 €

3.2
Mündlicher Teil (§ 17 Abs. 3 APVOKontrAss)
3 Prüfende je 6,00 €

3.3
Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält 
zusätzlich 4,00 €.

Summe 3: 34,00 €“

3
Die bisherigen Nummern 3, 4 und 5.1 werden die Num-
mern 4, 5 und 6.

4
Die bisherige Nummer 5.2 wird aufgehoben.

Dieser RdErl. tritt am Tage nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2008 S. 559

702

Richtlinie „Darlehen des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der EU für 

Kleinstgründungen in Nordrhein-Westfalen 
(NRW/EU.Mikrodarlehen)“ 

Rd.Erl. des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand 
und Energie – 316-24 –

vom 22. 10. 2008

1.
Förderzwecke und -ziele 

Wesentliches Ziel der Wirtschaftspolitik der Landes-
regierung Nordrhein-Westfalen und der Europäischen 
Union ist die Unterstützung von Gründungen, die zur 
Existenzsicherung sowie zur Schaffung und Erhaltung 
dauerhafter Arbeitsplätze vor allem in kleinen und mitt-

leren Unternehmen (KMU) beitragen. Mit der Vergabe 
von Kleinstdarlehen sollen insbesondere:

–  der Anteil von Kleinstgründungen am Gründungs-
geschehen ausgebaut werden

–  der Aufbau und die Sicherung einer eigenverantwort-
lichen wirtschaftlichen Existenz ermöglicht, unter-
stützt oder nachhaltig gesichert werden

–  die Schaffung und der zumindest mehrjährige Erhalt 
eines Arbeitsplatzes erreicht werden

–  in einem Teil der Fälle auch die Schaffung weiterer 
Arbeitsplätze ermöglicht werden

–  mittelbare Effekte aufgrund der getätigten Investitio-
nen erzielt werden

–  für Kleinstgründer mit geringer Bonität die Voraus-
setzungen für die Erlangung von Fremdkapital bei 
einer Geschäftsbank während oder nach der Laufzeit 
des NRW/EU.Mikrodarlehens verbessert werden.

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach §§ 23, 44 
LHO sowie nach Maßgabe dieser Richtlinien und der 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO mit Unterstützung 
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) der NRW.BANK Zuwendungen für die Do-
tierung eines Finanzierungsinstrumentes zur Vergabe 
von Kleinstdarlehen in der Höhe von 5.000 bis 25.000 
Euro.

Mit dem NRW/EU.Mikrodarlehen bietet die NRW.BANK 
für die Gründung von Kleinstunternehmen1 und für den 
Erhalt sowie die Weiterentwicklung von Kleinstunter-
nehmen bis zu drei Jahren nach Aufnahme der Ge-
schäftstätigkeit Finanzierungen von Betriebsmitteln und 
Investitionen in Nordrhein-Westfalen zu günstigen Kon-
ditionen an.

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines NRW/
EU.Mikrodarlehens besteht nicht.

2.
Antragsberechtigte

Natürliche Personen mit Hauptwohnsitz in Nordrhein-
Westfalen, 

a)  die ein Kleinstunternehmen als Einzelgewerbetrei-
bende oder Einzelkaufmann gründen, 

b)  die ein Kleinstunternehmen als Einzelgewerbetrei-
bende oder Einzelkaufmann bereits betreiben.

Voraussetzung ist deren fachliche und kaufmännische 
Qualifi kation für das Gründungs- bzw. Festigungsvorha-
ben.

Unternehmen, die in Artikel 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1998/ 2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf „De-minimis“-Beihilfen, ABl. L 379 vom 28. Dezem-
ber 2006 (De-minimis-Verordnung) aufgeführt sind, sind 
nicht förderfähig.

Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien 
der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und 
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten, 
ABl. C 244 vom 1.Oktober 2004 sind ausgeschlossen.

3.
Förderfähige Verwendungszwecke

–  Existenzgründungen eines Kleinstunternehmens gem. 
Ziffer 2 a).

–  Festigungsmaßnahmen gem. Ziffer 2 b) innerhalb von 
drei Jahren nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit.

–  Ausgeschlossen sind die Umschuldung bzw. Nach-
fi nanzierung bereits abgeschlossener Gründungsvor-
haben oder Festigungsmaßnahmen.

Gefördert werden auch erneute Unternehmensgründun-
gen nach Ziffer 2 a). Bedingung hierfür ist, dass

–  Verpfl ichtungen aus vorherigen Gründungen das ak-
tuelle Gründungsvorhaben nicht belasten;

1 Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Defi nition 
der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
ABl.EU L124/36 vom 20. Mai 2003
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–  die für die vorherigen Gründungen gewährten Dar-
lehen ohne Schaden abgewickelt werden.

4.
Fördervoraussetzungen und Förderfähige Ausgaben

Zwingende Voraussetzungen für die Förderung sind:

–   Der Unternehmensstandort muss in Nordrhein-West-
falen liegen;

–  Eine Beratung vor Antragstellung in einem STARTER-
CENTER NRW sowie dessen positives Votum;

–  Eine beratende Begleitung des Gründungsvorhabens 
oder der Festigungsmaßnahme z. B. durch einen 
 SeniorCoach aus dem Netzwerk SeniorCoach NRW 
oder einen freiberufl ichen Berater.

Das Gründungsvorhaben muss einen nachhaltigen Erfolg 
erwarten lassen. Dies gilt auch für Nebenerwerbsgrün-
dungen, sofern diese innerhalb von drei Jahren zum 
Voll erwerb führen.

Die Beachtung nationaler und europäischer Rechtsvor-
schriften der Raumordnung, der Landesplanung, des 
Städtebaus, des Immissionsschutzes, der Wasser- und 
Abfallwirtschaft, des Natur- und Landschaftsschutzes 
sowie der Belange des Bodenschutzes ist Voraussetzung 
für eine Förderung.

Finanziert werden im Zusammenhang mit der Gründung 
stehende Investitionen und der Betriebsmittelbedarf von 
Kleinstgründungen. 

Folgeinvestitionen und Betriebsmittel können innerhalb 
eines Zeitraums von drei Jahren nach Gründung fi nan-
ziert werden. 

5.
Umfang der Förderung

Finanzierungsanteil: Bis zu 100 % der förderfähigen 
Ausgaben

Mindestbetrag: 5.000 €

Höchstbetrag: 25.000 €

Das NRW/EU.Mikrodarlehen darf zweimal je Grün-
dungs- bzw. Festigungsvorhaben gewährt werden, sofern 
der kumulierte Zusagebetrag 25.000 € nicht übersteigt.

Voraussetzung für eine zweite Antragstellung ist, dass 
die mit der Erstzusage bewilligten Investitionen getätigt 
oder die Betriebsmittel fi nanziert wurden sowie die Ver-
wendungsnachweisprüfung abgeschlossen ist und zu Be-
anstandungen keinen Anlass gegeben hat.

Eine Inanspruchnahme von weiteren öffentlichen Mit-
teln für dieselbe mit dem NRW/EU.Mikrodarlehen ge-
förderte Gründungs- bzw. Festigungsmaßnahme ist für 
die Laufzeit des Darlehens ausgeschlossen.

6.
Darlehenskonditionen

Darlehensart

Ratendarlehen; der Darlehensbetrag wird in einer 
Summe ausgezahlt.

Laufzeit
5 Jahre einschließlich eines Tilgungsfreijahrs.

Zinssatz
Der aktuelle Zinssatz ist der Konditionenübersicht für 
Förderprogramme der NRW.BANK zu entnehmen, die 
im Internet unter www.nrwbank.de abgerufen werden 
kann.

Der Zinssatz ist fest für die gesamte Kreditlaufzeit. 

Tilgung
Nach Ablauf des tilgungsfreien Anlaufjahres in gleich 
hohen monatlichen Raten. Während des tilgungsfreien 
Jahres sind lediglich die Zinsen auf den ausgezahlten 
Kreditbetrag zu leisten.

Eine vorzeitige Rückzahlung des gesamten Darlehens 
oder in Teilbeträgen ist ohne Kosten jederzeit möglich.

7.

Europäische Beihilfebestimmungen

Die Gewährung von Darlehen aus diesem Programm er-
folgt auf der Grundlage der De-minimis-Verordnung.

Nähere Informationen zu „De-minimis“-Beihilfen fi nden 
Sie im Internet unter www.nrwbank.de unter Kundenin-
formation zu „De-minimis“-Beihilfen.

8.
Antragsverfahren

Der Antrag ist vor Beginn des Gründungsvorhabens oder 
der Festigungsmaßnahme bei einem STARTERCENTER 
NRW zu stellen. Dieses leitet den Antrag zusammen 
mit einer fachlichen Stellungnahme an die NRW.BANK 
 weiter.

Unter Beginn ist grundsätzlich das Eingehen der ersten 
fi nanziell bindenden Verpfl ichtung zu verstehen, soweit 
sich diese auf das zu fördernde Gründungsvorhaben oder 
die zu fördernde Festigungsmaßnahme bezieht.

Die Antragsvordrucke halten die STARTERCENTER 
NRW vor.

9.
Erforderliche Angaben und Unterlagen zur Antragstel-
lung

Folgende Unterlagen neben dem Antragsvordruck sind 
bei dem zuständigen STARTERCENTER NRW einzurei-
chen: 

–  Vollständiges Konzept zum Gründungsvorhaben oder 
der Festigungsmaßnahme nach den Anforderungen der 
STARTER CENTER NRW (Gründungs- bzw. Festi-
gungskonzept/Businessplan, Liquiditätsplan und Ren-
tabilitätsvorschau jeweils für mindestens zwei Jahre). 
Auskünfte über die inhaltlichen Anforderungen an das 
Gründungs- bzw. Festigungskonzept/ den Business-
plan erteilen die STARERCENTER NRW.

–   Anlage „De-Minimis“-Erklärung über bereits erhal-
tene „De-minimis“-Beihilfen.

–  Schufa-Selbstauskunft.

–  Bankauskunft. 

–  Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung.

10.
Zusage

Nach Weiterleitung der Antragsunterlagen durch das 
STARTERCENTER NRW an die NRW.BANK trifft diese 
eine Kreditentscheidung und übersendet bei positiver 
Kreditentscheidung der Antrag stellenden Person den 
Kreditvertrag.

Die NRW.BANK behält sich vor, ergänzende Unterlagen 
anzufordern.

11.
Auszahlung

Die Auszahlung erfolgt nach Aufnahme der Geschäftstä-
tigkeit bzw. Beginn der Festigungsmaßnahme. Dies ist 
gegenüber der NRW.BANK nachzuweisen.

12.
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 22. 10. 2008 in 
Kraft. Sie ist befristet bis zum 31. 12. 2010.

– MBl. NRW. 2008 S. 559
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7861

Richtlinien
über die Gewährung von Zuwendungen für 

Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 
im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungs-

programms (AFP)
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
– II-3 – 2114/11 –

v. 6. 10. 2008

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 
26. 3. 2007 (MBl. NRW. S. 344, SMBl. NRW. 7861) wird 
wie folgt geändert:

1.
Die Nummer 3.2.3 wird gestrichen.

2.
In Nummer 6.3 wird in Absatz 1 Satz 1 und in Absatz 2 
Satz 2 die Angabe „90.000 € je Jahr bei Ledigen und 
120.000 €“ ersetzt durch die Angabe „100.000 € je Jahr 
bei Ledigen und 130.000 €“.

3. 
Dieser Runderlass tritt am Tage der Veröffentlichung in 
Kraft. 

– MBl. NRW. 2008 S. 561

II.

Ministerpräsident

Erteilung eines Exequaturs
Berufskonsularische Vertretung der Republik 

Chile, Frankfurt
Bek. d. Ministerpräsidenten 01.31-1/08 

v. 13. 10. 2008

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Republik Chile in Frankfurt 
ernannten Herrn José Luis Morales Molyneux am 
10.10.2008 das Exequatur als Generalkonsul erteilt. Der 
Konsularbezirk umfasst die Länder Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen.

– MBl. NRW. 2008 S. 561

Erteilung eines Exequaturs
Berufskonsularische Vertretung der Republik 

Türkei, Düsseldorf
Bek. d. Ministerpräsidenten 03.49-15/08 

v. 16. 10. 2008

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Republik Türkei in Düssel-
dorf ernannten Herrn Hakan Kivanc am 13. 10. 2008 das 
Exequatur als Generalkonsul erteilt. Der Konsularbezirk 
umfasst den Regierungsbezirk Düsseldorf mit Ausnahme 
der Städte Essen und Mühlheim im Land Nordrhein-
Westfalen.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Hakan Olcay, 
am 27. September 2004 erteilte Exequatur ist erloschen.

– MBl. NRW. 2008 S. 561

Erteilung eines Exequaturs
Berufskonsularische Vertretung der Hellenischen 

Republik, Köln
Bek. d. Ministerpräsidenten 01.50-1/08 

v. 22. 10. 2008

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Hellenischen Republik in 
Köln ernannten Herrn Nicolas Plexidas am 20. 10. 2008 
das Exequatur als Generalkonsul erteilt. Der Konsular-
bezirk umfasst im Land Nordrhein-Westfalen den Regie-
rungsbezirk Köln und im Regierungsbezirk Arnsberg die 
Kreise Siegen-Wittgenstein, Olpe, Märkischer Kreis und 
Hochsauerland.

Das der bisherigen Generalkonsulin, Frau Ieremia Rose, 
am 2. September 2004 erteilte Exequatur ist erloschen. 

– MBl. NRW. 2008 S. 561
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Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 
 aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € 

pro Jahr.

Die aktuelle CD-ROM, Stand Juli 2008, ist Mitte August erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befi ndet sich im MBl. NRW. 2007 Nr. 24, S. 565.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal http://sgv.im.nrw.de.
Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf die 
kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen qualita-
tiv hochwertigen Rechtsangeboten.

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.


